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§ 18 FAGG Ausnahmen vom
Rücktrittsrecht

 FAGG - Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2022

1. (1)Der Verbraucher hat kein Rücktrittsrecht bei Fernabsatz- oder außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen

Verträgen über

1. 1.Dienstleistungen, wenn der Unternehmer die Dienstleistung vollständig erbracht hat, wobei in jenen

Fällen, in denen der Verbraucher nach dem Vertrag zu einer Zahlung verpflichtet ist, das Rücktrittsrecht nur

entfällt, wenn überdies der Unternehmer mit der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung des Verbrauchers

mit der Vertragserfüllung begonnen hat und wenn der Verbraucher

1. a)entweder vor Beginn der Dienstleistungserbringung bestätigt hat, zur Kenntnis genommen zu haben,

dass er sein Rücktrittsrecht mit vollständiger Vertragserfüllung verliert,

2. b)oder den Unternehmer ausdrücklich zu einem Besuch aufgefordert hat, um Reparaturarbeiten

vornehmen zu lassen,

2. 2.Waren oder Dienstleistungen, deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängt, auf die der

Unternehmer keinen Einfluss hat und die innerhalb der Rücktrittsfrist auftreten können,

3. 3.Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen

Bedürfnisse zugeschnitten sind,

4. 4.Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde,

5. 5.Waren, die versiegelt geliefert werden und aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder aus

Hygienegründen nicht zur Rückgabe geeignet sind, sofern deren Versiegelung nach der Lieferung entfernt

wurde,

6. 6.Waren, die nach ihrer Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt

wurden,

7. 7.alkoholische Getränke, deren Preis bei Vertragsabschluss vereinbart wurde, die aber nicht früher als 30

Tage nach Vertragsabschluss geliefert werden können und deren aktueller Wert von Schwankungen auf dem

Markt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat,

8. 8.Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware, die in einer versiegelten Packung geliefert werden,

sofern deren Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde,

9. 9.Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierte mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen über die Lieferung

solcher Publikationen,

10. 10.Dienstleistungen in den Bereichen Beherbergung zu anderen als zu Wohnzwecken, Beförderung von

Waren, Vermietung von Kraftfahrzeugen sowie Lieferung von Speisen und Getränken und Dienstleistungen,

die im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen erbracht werden, sofern jeweils für die Vertragserfüllung

durch den Unternehmer ein bestimmter Zeitpunkt oder Zeitraum vertraglich vorgesehen ist,

11. 11.die Bereitstellung von digitalen Inhalten, die nicht auf einem körperlichen Datenträger geliefert werden

sollen, wenn der Unternehmer mit der Vertragserfüllung begonnen hat, wobei in jenen Fällen, in denen der
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Verbraucher nach dem Vertrag zu einer Zahlung verpflichtet ist, das Rücktrittsrecht nur entfällt, wenn

überdies

1. a)der Verbraucher dem Beginn der Vertragserfüllung vor Ablauf der Rücktrittsfrist ausdrücklich

zugestimmt hat,

2. b)der Verbraucher bestätigt hat, zur Kenntnis genommen zu haben, dass er durch den vorzeitigen

Beginn der Vertragserfüllung sein Rücktrittsrecht verliert, und

3. c)der Unternehmer dem Verbraucher eine Ausfertigung oder Bestätigung nach § 5 Abs. 2 oder § 7

Abs. 3 zur Verfügung gestellt hat.

2. (2)Der Verbraucher hat weiters kein Rücktrittsrecht bei Verträgen über dringende Reparatur- oder

Instandhaltungsarbeiten, bei denen der Verbraucher den Unternehmer ausdrücklich zu einem Besuch zur

Ausführung dieser Arbeiten aufgefordert hat. Vom Ausschluss des Rücktrittsrechts nach dieser Bestimmung

werden aber weitere Dienstleistungen, die der Verbraucher nicht ausdrücklich verlangt hat, oder gelieferte

Waren, die bei der Instandhaltung oder Reparatur nicht unbedingt als Ersatzteile benötigt werden, nicht umfasst.

3. (3)Dem Verbraucher steht schließlich kein Rücktrittsrecht bei Verträgen zu, die auf einer öffentlichen

Versteigerung geschlossen werden.

4. (4)Die Ausnahmen nach Abs. 1 Z 1 lit. a, Z 2, Z 3 und Z 5 gelten nicht bei Verträgen, die anlässlich eines

unerbetenen Besuchs des Unternehmers in der Wohnung des Verbrauchers oder auf einem Ausflug nach § 3 Z 1

lit. d geschlossen werden, wenn

1. 1.der Unternehmer den Verbraucher besucht, obwohl der Verbraucher, etwa durch einen Aufkleber, zu

erkennen gegeben hat, dass er keine unerbetenen Besuche von Unternehmern wünscht,

2. 2.der unerbetene Besuch zwischen 20 und 7 Uhr beginnt oder an einem Sonn- oder Feiertag stattfindet,

3. 3.der Verbraucher am Tag des Vertragsabschlusses im Beisein des Unternehmers ein Entgelt von mehr als

250 Euro zahlt oder

4. 4.der Unternehmer mit dem Besuch oder dem Ausflug gegen § 54 Abs. 1 zweiter Satz GewO 1994 oder gegen

§ 57 Abs 1 oder 4 GewO 1994 verstößt.
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